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§ 165 Geo. Benachrichtigung von
Ladungen, von Aufforderungen zum

Strafantritt und von Verhaftungen

Geo. - Geschaftsordnung fur die Gerichte I. und Il. Instanz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Wird eine in einem o6ffentlichen Amte oder Dienste stehende Person, fir deren Stellvertretung wahrend ihrer
Verhinderung zur Wahrung der 6ffentlichen Sicherheit oder aus anderen &ffentlichen Rucksichten gesorgt werden
mul3, oder wird eine im Staats- oder Gemeindedienst stehende Sanitatsperson, ein Bediensteter einer
Verkehrsanstalt, ein Berg-, Hutten-, Hammer- oder Walzwerksarbeiter oder eine im &ffentlichen oder
Privatforstdienst stehende Person als Zeuge, Sachverstandiger, Auskunftsperson, Beschuldigter oder Angeklagter
vor Gericht geladen oder zum Strafantritt aufgefordert, so ist gleichzeitig die unmittelbar vorgesetzte Dienst- oder
Befehlsstelle hievon zu benachrichtigen.

2. (2)Die gesonderte Benachrichtigung hat zu entfallen, wenn ein Ersuchen im Sinne des8 164 Abs. 1 gestellt wird.

3. (3)Bei Verhaftungen und Enthaftungen sind die Vorschriften des8 362 EO. und § 176 StPO. zu beachten. Soll eine
der im Abs. 1 genannten Personen verhaftet werden und ist nach der Art ihres Dienstes eine Gefahr fur die
offentliche Sicherheit oder andere 6ffentliche Interessen zu besorgen, weil ein geeigneter Ersatz nicht sogleich
zur Verflgung steht, so ist der Vollzug der Haftnahme aufzuschieben. In diesen Fallen hat das Gericht den
unmittelbaren Vorgesetzten des zu Verhaftenden auf die rascheste Art von der bevorstehenden Verhaftung zu
verstandigen und ihn aufzufordern, unverziglich fur die Stellvertretung zur sorgen und dies dem Gerichte
mitzuteilen. Die Geheimhaltung des Haftbefehls kann verlangt und fur die Antwort eine Frist gesetzt werden. Je
nach den Umstdnden ist die Uberwachung des zu Verhaftenden durch Sicherheitsorgane anzuordnen.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gvgo/paragraf/164
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/362
https://www.jusline.at/gesetz/stpo/paragraf/176
file:///

	§ 165 Geo. Benachrichtigung von Ladungen, von Aufforderungen zum Strafantritt und von Verhaftungen
	Geo. - Geschäftsordnung für die Gerichte I. und II. Instanz


